
Dezemberabschlag für Gas und Wärme:  
Informationsblatt für Mieterinnen und Mieter  
 
Die Preise für Energie, insbesondere für Erdgas und Wärme, sind in Folge des russischen 
Angriffskrieges stark gestiegen. Damit Bürgerinnen und Bürger kurzfristig entlastet werden, 
übernimmt der Staat die Abschlagszahlungen an die Gas- und Wärmeversorger für den Monat 
Dezember.  
 
Dieses Informationsblatt zeigt Ihnen, wie der Erlass des Dezember-Abschlages bei Ihnen als 
Mieterin oder als Mieter ankommt und ob Sie dafür selbst etwas tun müssen. Dafür ist 
entscheidend, wie Ihre Wohnung beheizt wird – zentral oder über einen eigenen Gasanschluss in 
der Wohnung bzw. durch Wärmelieferung mit Direktabrechnung des Wärmeversorgers. 
 
I. Gasetagenheizung und eigener Gasanschluss sowie Wärmelieferung mit 
Direktabrechnung des Wärmeversorgers 
 
Sie heizen Ihre Wohnung mit einer Gasetagenheizung oder werden mit Wärme versorgt und 
haben einen eigenen Vertrag mit dem Energie- bzw. Wärmeversorger?  
Dann sind Sie automatisch von der Zahlung des Dezemberabschlages an Ihren Energie- bzw. 
Wärmeversorger befreit; die endgültige Entlastung ergibt sich aus der Jahresabrechnung Ihres 
Versorgers. Achten Sie bitte darauf, wie Sie Ihre Zahlung an den Energie- bzw. Wärmeversorger 
leisten, denn davon hängt ab, wie Sie den Abschlag erhalten: 
  
Haben Sie eine Einzugsermächtigung erteilt?  
Dann brauchen Sie nichts weiter zu tun. Ihr Versorger wird den Dezemberabschlag nicht 
einziehen. Falls doch, hat er den Betrag zurückzuerstatten.  
 
Zahlen Sie per Dauerauftrag?  
Dann setzen Sie Ihren Dauerauftrag an Ihren Versorger für den Monat Dezember aus. Für diesen 
Monat müssen Sie keinen Abschlag bezahlen. Wenn Sie nicht aktiv werden, werden Sie trotzdem 
entlastet. Dann wird der zu viel überwiesene Betrag nachträglich mit der Jahresabrechnung für 
2022 verrechnet.  
 
Zahlen Sie monatlich per Überweisung?  
Dann können Sie im Dezember die Überweisung aussetzen, also für Dezember nicht bezahlen. 
Falls Sie versehentlich überweisen oder schon überwiesen haben, wird der zu viel überwiesene 
Betrag in der Jahresabrechnung für 2022 verrechnet. 
 
II. Zentralheizung/gemeinsame Gasheizung oder gemeinsamer 
Wärmenetzanschluss  
 
Die endgültige Entlastung geben wir mit der Heizkostenabrechnung für die laufende 
Abrechnungsperiode 2022 an Sie weiter. Der Betrag wird in der Abrechnung gesondert 
ausgewiesen, die Sie im Jahr 2023 erhalten.  
 
Besonderheiten im Falle einer Anpassung der Betriebskostenvorauszahlungen aufgrund der 
gestiegenen Wärme- bzw. Gaspreise 
Soweit bei Ihnen die Vorauszahlung der Betriebskosten wegen gestiegener Wärme- oder 
Gaspreise seit 19.02.2022 angepasst worden ist, weisen wir darauf hin, dass Sie nach § 5 Abs. 4 



Ziffer 1 EWSG in Höhe des Erhöhungsbetrages befreit sind. Sie sind nicht verpflichtet, den 
Erhöhungsbetrag für Dezember 2022 zu zahlen. 
 
Besonderheiten bei neuen Mietverträgen ab 19.02.2022 in mit Gas versorgten Objekten  
Soweit seit 19.02.2022 ein neuer Mietvertrag abgeschlossen worden ist, weisen wir darauf hin, 
dass Sie nach § 5 Abs. 4 Ziffer 2 EWSG i. H. v. 25 % der vereinbarten 
Betriebskostenvorauszahlung für den Monat Dezember 2022 befreit sind. Sie sind nicht 
verpflichtet, den Betrag in Höhe von 25 % der Betriebskostenvorauszahlung für Dezember 2022 
zu zahlen. 
 
Wie Sie im Einzelnen vorgehen können, entnehmen Sie bitte den Informationen für Mieterinnen 
und Mieter zum Dezemberabschlag für Gas und Wärme, die das Bundesministerium für 
Wirtschaft und Klimaschutz bereitstellt.  
Link:  
https://www.bmwk.de/Redaktion/DE/Downloads/I/infoblatt-dezember-abschlag-fur-gas-und-
warme.pdf?__blob=publicationFile&v=6 
 
Sofern Sie in diesen Sonderfällen, bei Anpassung der Betriebskostenvorauszahlung, oder bei 
Neumietverträgen seit 19.02.2022 nichts unternehmen, werden die Beträge im Rahmen der 
Heizkostenabrechnung in jedem Fall zu Ihren Gunsten berücksichtigt.  
 
Sofern Sie von der Zahlung des angehobenen Vorauszahlungsbetrags bzw. i. H. v. 25 % der 
vereinbarten Betriebskostenvorauszahlung für den Monat Dezember 2022 befreit sind, empfehlen 
wir Ihnen dringend, sich den Betrag nicht auszahlen zu lassen, sondern mit der nächsten Betriebs- 
und Heizkostenabrechnung verrechnen zu lassen. Grund hierfür ist, dass aufgrund steigender 
Kosten für Energie- und Heizkosten sowie dem aktuellen Anstieg auch weiterer Kosten, die über die 
Betriebskosten abgerechnet werden, sich der in der Betriebs- und Heizkostenabrechnung 
ausgewiesene Nachzahlungsbetrag dann verringern dürfte.       
 
 
 
Weitere Informationen können Sie den Internetseiten der Energieversorger entnehmen.  
 
Städtische Werke AG (Kassel) 
https://www.sw-kassel.de/privatkunden/service/gaspreisbremse 
 
 
Energie Waldeck-Frankenberg GmbH (EWF) 
https://www.ewf.de/entlastungspakete 
 
 
 


